
Checkliste für die Antragsbearbeitung 

„Verleihung des Hochschulgrades Diplom-Juristin oder Diplom-Jurist“ 

 

Folgende Unterlagen müssen vorliegen: 

1. Beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses (Gesamtzeugnis) der bestandenen Ersten Prü-

fung  des LJPA Celle. 

  

2. Immatrikulationsbescheinigungen zum Nachweis der Voraussetzung nach § 2 Abs. 2 a (Im-

matrikulationen in Osnabrück im Zeitpunkt der Zulassung zur Ersten Prüfung  sowie im vor-

herigen Semester  und – sofern die/der AntragstellerIn noch immatrikuliert ist - auch eine 

aktuelle Immatrikulationsbescheinigung (ansonsten fällt eine Verwaltungsgebühr in Höhe 

von 50 Euro an [§ 1 Abs. 2 Ordnung über die Verleihung des Hochschulgrades Diplom-Jurist]) 

oder  eine Studiengesamtverlaufsbescheinigung (über das Studierendensekretariat        

[StudiOS] erhältlich). 

 

3. Eigenhändige Erklärung darüber, dass die Bewerberin oder der Bewerber  

anderweitig keinen auf Grund der Ersten Prüfung / der ersten juristischen Staatsprüfung 

verliehenen Hochschulgrad erworben oder beantragt hat. 

 

 


